
#ST# Bekanntmachungen
von

Departementen id andern Verwaltungsstellen des Bundes.

Wertdeklaration bei der Einfuhr.

Die im Gebrauchstarif vom 1. Januar 1906 vorgeschriebene
Wertdeklaration bei der Einfuhr wird vom 1. Januar 1907 an
weiter ausgedehnt auf folgende Positionen:
Nr. 160 Waschschwämme.
„ 680 a/b Porzellan aller Art und nicht genannte Töpfer-
„ 681 / waren.

700 a/b Glas, in Metall gefasst, ohne Malerei.
„ 846/847 Bleiwaren.
„ 851/852 Zinkwaren.

o e n *

* 8*48 / l — Waren aus Zinn oder aus Zinnlegierungen.
„ 883 Dampf- und elektrische Lokomotiven; Tender.
„ 905/907 Okonomie und Lastwagen; Schubkarren; Möbel»

wagen; Wohnwagen.
„ 975/976 Jodoform Chloroform, Chloral.
„ 979/980 Quell- und Badesalze, Moorextrakte.
„ 1135/1137 Wachsarbeiten, Kerzen, nicht anderweit genannt.

Der für dio Handelsstatistik gültige Wert versteht sich franko
Schweizergrenze, unverzollt.

Be rn , den 18. Dezember 1906.

Schweiz. Oberzolldirektion.
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Verpfändung einer Eisenbahn.
Die Geschäftsleitung der Solothurn-IYllinster-Bahn stellt das

Gesuch, es möchte ihr bewilligt werden, die 22,2 km. lange Eisen-
bahn von Alt-Solothurn nach Münster samt Zubehörden und Be-
triebsmaterial, im Sinne von Art. 9 des Bundesgesetzes betreffend
die Verpfändung und Zwangsliquidation von Eisenbahnen, vom
24. Juni 1874, im I. Rang zu verpfänden zur Sicherstellung
eines Anleihens im Betrage von Fr. 1,250,000, das für Bahn-
zwecke verwendet werden soll.

Gemäss gesetzlicher Vorschrift wird das Pfandbestellungs-
gesuch hiermit öffentlich bekannt gemacht und eine mit dem
10. Januar 1907 ablaufende Frist angesetzt, binnen welcher all-
fällige Einsprachen dem Bundesrat schriftlich einzureichen sind.

Be rn , den 18. Dezember 1906.

Im Auftrage des Bundesratss,

Bundeskanzlei.

Abonnementseinladung.
Es wird hiermit bekannt gemacht, daß der Abonnementspreis für das

schweizerische Bundesblatt Fr. 5 per Jahr beträgt, die portofreie Zusendung
im ganzen Umfange der Schweiz Inbegriffen.

Das Bundesblatt wird enthalten : die zur Veröffentlichung sich eignenden
Verhandlungen des Bundesrates ; alle Botschaften und Berichte des Bundes-
rates an die Bundesversammlung, samt Beschluß- und Gesetzentwürfen;
die bundesrätlichen Kreisschreiben; die Berichte der nationalrätlichen und
ständerätlichen Kommissionen; Bekanntmachungen der Departemente und
anderer Verwaltungsstellen des Bundes, u. a. die monatlichen Übersichten
der Zollemnahmen, Mitteilungen betreffend die Verpfändung von Eisen-
bahnen, Obersichten der Verspätungen der Eisenbahnzttge, Tableau über
die Auswanderung von Schweizern nach überseeischen Ländern, Ausschrei-
bungen von erledigten Stellen, sowie Konkurrenzausschreibungen, endlieh
Inserate eidgenössischer und kantonaler, sowie auch ausländischer Be-
hörden.

Dem Bundesblatte werden beigegeben: die sukzessiv erscheinenden Num-
mern der eidgenössischen Gesetzsammlung (Bundesgesetze, Bundesbeschlüsse,.
Verordnungen, Verträge mit dem Ausland u. s. w.), die Staatsrechnung, die
Übersicht der Verhandlungen der eidgenössischen Räte und die Übersicht
der Bundeabeiträge an schweizerische Gesellschaften im Auslande; ferner
als besondere, ständige Beilage des Bundesblattes: das P u b l i k a t i o n s -
organ für das Transpor t - und T a r i f w e s e n der E i senbahnen
auf dem Gebiete der schweizer ischen E i d g e n o s s e n s c h a f t .
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Bestellungen auf das Bundesblatt können jederzeit, aber nur fUr ein ganzes
Jahr, gerechnet vom Januar bis Dezember, direkt bei der Expedition oder
bei allen schweizerischen Postämtern gemacht werden. Die bisherigen Abon-
nenten, welche Nr. l nicht refüsieren, werden auch pro 1907 als Abon-
nenten betrachtet.

Ganze Jahrgänge, sowie abgeschlossene Bände des Bundesblattes und
der eidg. Gesetzsammlung, können, solange Vorrat, vom Drucksachenbureau
der Buadeskanzlei bezogen werden.

Anfällige Reklamationen bezüglich der Versendung des Bundesblattes
müssen in erster Linie bei den betreffenden Postbureaux, in zweiter Linie
bei der Expedition des Bundesblattes in Bern, und nur ausnahmsweise beim
Drucksachenbureau der Bundeskanzlei angebracht werden. Die Reklamationen
sind am besten sofort, spätestens aber binnen drei Monaten, vom Er-
scheinen der betreffenden Bundesblattnummer an gerechnet, anzubringen.
Später einlangende Reklamationen können nicht mehr berücksichtigt werden.

Bern, im Dezember 1906.

Schweiz. Bundeskanzlei.
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